
 
Untersuchungen von Saatgut auf gentechnische Verunreinigungen -  

Bundesrats-Antrag des Landes Baden-Württemberg 
 

 
 
Derzeit wird versucht, den Eindruck zu erwecken, die baden-württembergische 
Landesregierung habe ihre bisherige Haltung gegenüber gentechnisch verändertem 
Saatgut geändert und setze sich auf Bundesebene dafür ein, dass Saatgut nicht mehr frei 
von gentechnischen Verunreinigungen sein müsse. Diese Behauptungen entbehren 
jeglicher Grundlage. Bewusst oder unbewusst werden Falschinformationen verbreitet. 
 
Aus diesem Grund erklärt der Amtschef des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung 
und Verbraucherschutz (MLR), Dr. Albrecht Rittmann, am 15. März 2011: 
 
„Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland keine einheitlich festgelegten Regeln zur 
labortechnischen Untersuchung von eventuell gentechnisch verändertem Saatgut. Deshalb 
haben alle Länder (mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen) bei der 
Agrarministerkonferenz am 8. Oktober 2010 in Lübeck die Bundesregierung gebeten, im 
Vorgriff auf eine rechtliche Regelung, „eine für Wirtschaft und Überwachung praktikable 
Anwendung der Nulltoleranz zu ermöglichen“.  
 
In diesem Sinne fassten die Amtschefs der Agrarressorts der Länder (mit Ausnahme von 
Nordrhein-Westfalen) am 20. Januar 2011 in Berlin folgenden Beschluss: 
 
„Nachdem nicht zu erwarten ist, dass die EU-Kommission einen eigenen Vorschlag zum 
Verwaltungsvollzug der Nulltoleranz für Saatgut vorlegt, bitten die Amtschefs der 
Agrarressorts der o.g. Länder die Bundesregierung, die angekündigte Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift mit bundeseinheitlicher Regelung für den Saatgutbereich unter 
Beteiligung der Länder baldmöglichst zu erlassen.  
Sowohl in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift wie auch in allen anderen Fällen ist die 
Messmethode mit niedrigst möglicher Nachweisgrenze nach dem Stand von Wissenschaft 
und Forschung vorzusehen. Jedes hieraus resultierende positive Messergebnis eines nicht 
in der EU zugelassenen GVO löst die Vollzugsfolgen nach der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift aus. 
 
Die Bundesregierung wird gebeten, sich auf EU-Ebene für eine entsprechende Regelung 
einzusetzen, ohne die Nulltoleranz in Frage zu stellen.“ 
 
Zur Umsetzung dieses Beschlusses brachten die Länder Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Baden-Württemberg in einem offenen Verfahren folgenden Antrag in den 
Bundesrat ein: 
 
„Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Wege der Ausgestaltung einer allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift eine für alle Wirtschaftsbeteiligten praktikable technische Lösung für 
die Nulltoleranz bei Saatgut baldmöglichst zu definieren. Hierfür sollten Probenahme und 
Nachweisverfahren anhand von wissenschaftlichen und statistischen Protokollen mit hoher 
Zuverlässigkeit sowie Maßgaben für die Ergebnisinterpretation definiert werden.“ 
 
Der Antrag wurde mit der Mehrheit der Länder angenommen. 
 



Die Forderung nach einem Grenz- oder Toleranzwert oder gar einer Aufweichung der 
Nulltoleranz, wie behauptet, ist in dem Antrag nicht enthalten.  

 
Vielmehr geht es Baden-Württemberg darum, zuverlässige, rechtssichere und 
rechtsverbindliche Labormethoden und eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise bei 
der Beprobung, Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse festzulegen. 
 
 
 
Weltweit gesehen werden inzwischen knapp 150 Mio. Hektar mit GVO-Pflanzen angebaut 
(Vergleich: landwirtschaftliche Fläche in Deutschland ca. 17 Mio. Hektar). Diese 
Anbaufläche verteilt sich fast vollständig auf die Kulturen Mais, Baumwolle, Reis und Raps. 
 
Vor der Aussaat wird in jedem Frühjahr Maissaatgut auf GVO-Verunreinigungen 
untersucht. Baden-Württemberg untersucht hierbei rund 30 Prozent aller Proben in 
Deutschland und damit seit Jahren von allen Bundesländern mit Abstand am meisten 
Maissaatgutproben. Dies zeigt, wie wichtig dem Land das Thema GVO-Verunreinigungen 
ist.  
 
Unabhängig davon gibt es seit Jahren Schwierigkeiten einer bundeseinheitlichen, 
rechtssicheren Vorgehensweise bei der Feststellung von GVO-Verunreinigungen im Labor 
und den darauf fußenden Verwaltungsanordnungen der Länder (die Bundesländer sind 
zuständig für den Verwaltungsvollzug des Gentechnikrechts). Gegen die Anordnungen 
wird regelmäßig Klage erhoben. Die hierzu vorliegenden Urteile zeigen ein uneinheitliches 
Bild.  
 
Die Bundesregierung will daher im Rahmen einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
rechtsverbindliche Regelungen treffen, um einheitliche Labormethoden festzulegen. Die 
Landesregierung begrüßt dies und unterstützt die Bundesregierung in diesem Bemühen. 
 
Dies hat nichts mit einer „ Aufhebung der Nulltoleranz“ zu tun, sondern mit dem Bemühen, 
die praktischen Schwierigkeiten, die bei der Feststellung von GVO-Verunreinigungen 
bestehen, zu lösen. Die Nulltoleranz ist im Gentechnikrecht festgeschrieben. 
 
Mit dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg ist Baden-Württemberg 
führend bei der Analyse von Saatgut und hat massiv in die Analysetechnik investiert, um 
die Untersuchungsmethoden immer weiter zu verfeinern. Die Verwaltung und die 
wissenschaftlichen Einrichtungen im Land haben damit hohe Kompetenz bei der 
Feststellung von GVO-Verunreinigungen.  

 
Daher wissen wir aber auch, dass die derzeitige Situation bei der Untersuchung von 
Saatgut auf GVO-Spuren äußerst unbefriedigend ist, da sie mit rechtlichen, technischen 
und analytischen Unsicherheiten verbunden ist. Grundsätzlich gilt bei Analysen im Labor: 
Ein Ergebnis muss auch durch ein anderes Labor nachgeprüft und bestätigt werden 
können. Dies ist normales wissenschaftliches Vorgehen und Grundlage bei allen 
Schadstoff-Untersuchungen im Lebens- und Futtermittelbereich.  

 
Ringuntersuchungen von verschiedenen akkreditierten Labors mit gleichem 
Probenmaterial haben in der Vergangenheit jedoch zu sehr uneinheitlichen Ergebnissen 
geführt. Falsch-positive oder falsch-negative Proben sind bei Werten im Spurenbereich 
nicht selten. D.h. es werden GVO-Spuren gefunden, obwohl die Probe nachweislich kein 



GVO enthielt oder es kann sein, dass keine GVO-Spuren gefunden werden, obwohl die 
Probe GVO enthielt. 
 
Auf solch unsicheren Ergebnissen rechtssichere Verwaltungsverfahren zu begründen, ist 
äußerst schwierig und auch gegenüber den betroffenen Bürgern, Landwirten und Firmen 
schwer zu begründen.  
 
Da die Verfügungen auch spürbare wirtschaftliche Schäden bei den Landwirten oder 
Saatgutfirmen zur Folge haben, ist es nicht verwunderlich, dass Gerichte regelmäßig mit 
der Belastbarkeit von Untersuchungsergebnissen und dem daraus resultierenden 
Verwaltungshandeln befasst werden. 
 
Das MLR will erreichen, dass bundeseinheitlich eine rechtlich verbindliche Probenahme 
von Saatgut erfolgt und entsprechende Labormethoden festgelegt werden, damit (bei 
Einhaltung hoher Standards – Laborakkreditierung) aus gleichen Proben wiederholbare 
und damit belastbare Ergebnisse erreicht werden. Auf dieser Basis kann die Verwaltung 
rechtssichere Anordnungen treffen, die auch vor Gerichten Bestand haben. 
 
Wie schon in der Vergangenheit gilt auch dieses Jahr, dass Saatgut, das GVO-
Verunreinigungen enthält, nicht in den Verkehr gebracht werden darf, d. h. es muss vom 
Saatguterzeuger zurückgenommen werden. Dies wird von den Verwaltungen der Länder 
überwacht. 
 
Die Landesregierung hat in der laufenden Legislaturperiode im Landtag mehrfach das 
Vorgehen und die Sachverhalte detailliert in Stellungnahmen beantwortet. Daher ist es 
völlig unverständlich, wie nun behauptet werden kann, dass die Nulltoleranz in Frage 
gestellt werde. Der Bundesratsantrag enthält keinerlei Festlegung von Werten.  
 


